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Vorschläge zur Änderung der Offenlegungsvorschriften (Teil I)

Dringend gebotene Änderung beim Umgang mit der Publizitätspflicht

Fehlende Härtefallregelung
Im Einzelfall kann die Offenlegung von Jahresabschlüssen zu erheblichen Nachteilen bis hin zur Existenz-
gefährdung führen. Dies kann beispielsweise bei Unternehmen der Fall sein, die einem hohen Wettbewerbs-
druck ausgesetzt sind, aber auch bei Presseunternehmen, denen eine willkürliche Zensur droht. Durch die
bereits bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Beschränkung der Offenlegung werden solche Härten
nicht aufgefangen, da in den Offenlegungsvorschriften gegenwärtig eine Ausnahmebefreiung für Härtefälle
fehlt. Eine Ausnahmebefreiung in Härtefällen ist mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
vereinbar. Der EuGH hält es für zulässig, wenn nicht geboten, solche Daten von der Offenlegung
auszuklammern, durch deren Vorlage dem betroffenen Unternehmen voraussichtlich ein konkret nachweis-
barer, erheblicher und voraussichtlich nicht wiedergutzumachender Nachteil entsteht.

Eine Ausnahmebefreiung ist auch aus verfassungsrechtlichen Gründen vorzusehen, da die verfassungs-
rechtlich gebotene Verhältnismäßigkeit des in der Offenlegung liegenden staatlichen Grundrechts-
eingriffs in Härtefällen nicht gegeben ist. Über eine bezüglich der fehlenden Härtefallregelung seit
mehr als 2 Jahren anhängige 'mi'-Verfassungsbeschwerde (1 BvR 16/08; vgl. 'Gi' 15/08) wurde bislang
noch nicht entschieden. Es ist dem Gesetzgeber aber unbenommen, einen auch für Härtefälle
verfassungsgemäßen Zustand herbeizuführen, ohne den Ausgang des verfassungsgerichtlichen
Verfahrens abzuwarten.

Zweckentfremdung des Ordnungsgeldes als Repressionsinstrument
Der Gesetzgeber hat das im Fall der Nichtoffenlegung nach § 335 HGB festzusetzende Ordnungsgeld als ein
vorrangig präventiv einzusetzendes Zwangsgeld konzipiert. Dies kommt in der amtlichen Überschrift des
sechsten Unterabschnitts zum Ausdruck („Straf- und Bußgeldvorschriften. Zwangsgelder“), wonach den Straf-
und Bußgeldvorschriften der §§ 331-334 HGB die Vorschrift des § 335 HGB als Zwangsgeldvorschrift folgt.
Darüber hinaus ergibt sich der Zwangsgeldcharakter aus der Verweisungstechnik des § 335 HGB. Bis zum
31.08.2009 galten für das Ordnungsgeldverfahren die Vorschriften des FGG über das Zwangsgeldverfahren.
Seit dem 1.09.2009 ist an die Stelle des FGG das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) getreten. Zeitgleich wurde § 335 HGB dahinge-
hend geändert, daß anstelle der Verweisung ins FGG eine Verweisung ins FamFG erfolgt, auch dort in den
Abschnitt über das Zwangsgeldverfahren. Inhaltlich sind die Verfahrensvorschriften weitgehend gleich.

In der Praxis der Gesetzesanwendung durch das Bundesamt für Justiz (nachfolgend Bundesamt) und
das für Beschwerden bundesweit allein zuständige Landgericht Bonn ist der Gedanke, daß es sich bei
dem Ordnungsgeld im Kern um ein Beugemittel handelt, ins Hintertreffen geraten. Das Bundesamt für
Justiz hat wiederholt Ordnungsgelder zu einem Zeitpunkt festgesetzt, als die Offenlegungspflicht
längst erfüllt war. Dies geschah mit der Begründung, das Ordnungsgeld sei kein Zwangsgeld, sondern
ein gleichermaßen repressiv wie präventiv wirksames Sanktionsinstrument. Diese Rechtsauffassung
wurde durch das Landgericht Bonn gestützt. Das Gericht schob dabei die gesetzliche Verweisung auf
§ 133 Abs. 2 FGG (jetzt § 389 Abs. 3 FamFG), wonach ein Zwangsgeld nur festzusetzen ist, bis der
gesetzlichen Verpflichtung entsprochen wurde, mit der Begründung beiseite, daß diese Vorschrift nur
„nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze entsprechend“ anwendbar sei. Gegen die Entscheidung des
Landgerichts Bonn, die den Anwendungsbereich von § 133 Abs. 2 FGG auf Null zusammenschrump-
fen und damit die Verweisung überflüssig werden ließ, legten zahlreiche Betroffene unter Berufung auf
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CourierNewPS-BoldMT /ArialUnicodeMS /ArialNarrow-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow /Impact /CenturyGothic-Italic /Arial-Black /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /TimesNewRomanPS-ItalicMT /TimesNewRomanPSMT /Trebuchet-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TrebuchetMS /Arial-BlackItalic /Tahoma /Tahoma-Bold /Verdana-Bold /ArialNarrow-Italic /Verdana /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /CenturyGothic-BoldItalic /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /ArialMT /LucidaConsole /TrebuchetMS-Bold /TrebuchetMS-Italic /Verdana-BoldItalic /CourierNewPS-ItalicMT /Verdana-Italic /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



�������	
����
�����������
���������������
���� �������������������
��������������
������������

'Gi' 47/09, S. 2

das Willkürverbot die Verfassungsbeschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht wies diese Be-
schwerden mit Beschluß vom 11.03.2009 zurück (1 BvR 3413/08). Es argumentierte, die Auslegung des
Landgerichts Bonn sei nicht willkürlich, weil die Bezeichnung des Ordnungsgeldes als „Zwangsgeld“
ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers sein könne. Ob diese Auffassung noch tragfähig ist,
nachdem der Gesetzgeber bei Einführung des FamFG die Verweisung in die Vorschriften über das
Zwangsgeld aufrechterhalten und sogar akzentuiert hat („Unterabschnitt 2. Zwangsgeldverfahren“), ist
in hohem Maße fraglich.

Verabsolutierung der Mindesthöhe des Ordnungsgeldes
Ebenso fraglich ist die Auffassung des Bundesamts, eine Herabsetzung des Ordnungsgeldes sei nur im Fall
geringfügiger Fristüberschreitung zulässig. Hierbei verkennt das Bundesamt die Verweisung in § 335 Abs.
2 HGB auf § 135 Abs. 2 FGG (jetzt § 390 Abs. 4 FamFG), wonach von der Festsetzung eines Zwangsgeldes
abgesehen oder ein geringeres als das angedrohte Zwangsgeld festgesetzt werden kann, wenn es die
Umstände rechtfertigen. Hätte das Bundesamt diese gesetzlich angeordnete Verfahrensbestimmung ange-
wendet, wären viele Härten in der Gesetzesanwendung nicht entstanden. Das Bundesamt gewährte
beispielsweise keinen „Rabatt“ in Fällen, in denen die Verantwortlichen eine Offenlegung unternommen
hatten, diese aber aufgrund von Übermittlungsschwierigkeiten - für sie unerkannt – fehlgeschlagen war.
Gleiches gilt für Fristüberschreitungen, die erfolgten, weil Verantwortliche die erforderlichen Unterlagen
nicht an den elektronischen Bundesanzeiger, sondern versehentlich an das Bundesamt schickten.

Wiederholte Festsetzung und Nichtaussetzung der Vollziehung
Das mit dem Gesetz zur Einführung des elektronischen Handelsregisters und des Unternehmensregisters
neue errichtete Offenlegungsregime wirkte sich für die meisten betroffenen KMU erst ab dem 1.01.2008 aus.
Seine ganze Schärfe bekam dieses Regime durch die Interpretation des Bundesamts, die sich im Laufe des
Jahres 2008 abzuzeichnen begann. Nachdem die Bundesrepublik Deutschland im Offenlegungsbereich
europaweit jahrzehntelang im Hintertreffen geblieben war - was wiederholt die Kritik von Europäischen
Institutionen heraufbeschworen hatte - , mußten viele KMU-Verantwortliche zu dem Eindruck gelangen,
daß auf die legitimen Belange der betroffenen Unternehmen nunmehr keinerlei Rücksicht mehr genommen
werden sollte. Um so wichtiger gestaltete sich die gerichtliche Klärung zahlreicher Rechtsfragen, die mit der
hastigen Einführung des Unternehmensregisters entstanden waren (doppelte Gebühren- und Entgelt-
zahlung durch die betroffenen Unternehmen, kostenlose und uneingeschränkte Zugänglichkeit des
Registers für jeden Dritten, Entgeltfestsetzung durch den Privatbetreiber des elektronischen Bundesanzei-
gers). Nach Durchschreiten des auf eine Instanz beschnittenen ordentlichen Rechtswegs war die verfas-
sungsrechtliche Tragweite vieler Fragen nicht ausgeschöpft. Aufgrund dessen zogen zahlreiche Betroffene
vor das Bundesverfassungsgericht. Entgegen der sonstigen Verwaltungs- und Gerichtspraxis sah sich das
Bundesamt nicht in der Lage, den Abschluß der verfassungsgerichtlichen Verfahren abzuwarten, sondern
drohte neue Ordnungsgelder an, setzte sie fest und leitete Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ein. Das
Bundesamt vertrat offiziell die Auffassung, daß eine Aussetzung der Vollziehung bis zum Abschluß der
verfassungsgerichtlichen Verfahren nicht möglich, da gesetzlich nicht vorgesehen sei. Hierbei verkannte
das Bundesamt, daß die in § 80 Abs. 4 VwGO niedergelegte behördliche Vollstreckungsaussetzung einen
allgemeinen Rechtsgrundsatz des Verwaltungsrechts darstellt, der auch in Justizverwaltungsverfahren
Anwendung findet, und daß sich aus § 79 Abs. 2 BVerfGG eine Vorwirkung ergibt, die eine Behörde
verpflichtet, zumindest Überlegungen hinsichtlich der Vereinbarkeit des eigenen Verhaltens mit verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen anzustellen.

Bereicherung des Bundesamts
Fragt man sich nach dem Grund für die beispiellos harte Linie des Bundesamts, was die Festsetzung und
Beitreibung von Ordnungsgeldern anbelangt, gerät § 335 Abs. 1 Satz 5 HGB in den Blick, wonach
eingenommene Ordnungsgelder dem Bundesamt zufließen. Die Festsetzung von Ordnungsgeldern hat
nicht den Etat-Interessen des Bundesamts zu dienen. Umgekehrt hat das Bundesamt dem staatlichen
Interesse an einer fairen Durchsetzung der Offenlegungsbestimmungen zu dienen. Aufgrund der Verwal-
tungspraxis des Bundesamts mußte bei den KMU-Verantwortlichen allerdings der Eindruck entstehen, daß
das Bundesamt dieser Aufgabe nicht gerecht wird. Es hat sich (wieder einmal) gezeigt, daß es so gut wie
unmöglich ist, eine Stelle, die persönlich davon profitiert, Sanktionen auszusprechen, mit der geforderten
Neutralität auszustatten.                          (Beitrag wird fortgesetzt)


